
„Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt gem. § 96 Abs. 1 S. 2 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, zur Deckung des 
Jahresfehlbetrages 2009 in Höhe von 8.459.935,54 € und zur Herstellung des 
Haushaltsausgleiches die Ausgleichsrücklage in Anspruch zu nehmen. Diese reduziert 
sich zum Stichtag 31.12.2009 damit auf 12.913.614,79 €.“ 
 


